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kann durchaus vom Unternehmer selbst vorgenommen
werden, wenn er sich zu den Punkten vorab und z. B. an-
hand der Broschüre informiert. Gegebenenfalls kann er
sich auch vom Betriebsarzt beraten lassen.

Prinzipiell gilt für Unterweisungen, dass sie
� erstmals vor Beginn der Arbeiten und
� mindestens einmal jährlich
durchzuführen sind.

Bei veränderten Arbeits- oder Gefährdungsbedingungen
muss sie angepasst und ggf. wiederholt werden. Inhalt
und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzu-
halten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu
bestätigen. Der Nachweis ist bis zur nächsten Unterwei-
sung aufzubewahren.

12.2.4 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Da auch bei Tätigkeiten an Asbestzementprodukten mit
einer Asbestfaserbelastung gerechnet werden muss,
werden arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
als Pflicht- oder Angebotsuntersuchungen verlangt.

Vorsorgeuntersuchungen dienen zur Früherkennung von
Gesundheitsstörungen und Berufskrankheiten und zur
Beratung der Beschäftigten über die mit der Tätigkeit
verbundenen Gesundheitsgefährdung. Aus den Ergebnis-
sen können auch Empfehlungen zur Verbesserung der
Schutzmaßnahmen resultieren. Einzelheiten zu Pflicht-
und Angebotsuntersuchungen siehe Seite 22.

In der Praxis wird bei Tätigkeiten mit Asbestzementpro-
dukten von einer Überschreitung des 15.000-Faserwertes
ausgegangen, weshalb die Vorsorgeuntersuchungen ver-
pflichtend sind. Liegt die Faserkonzentration nachweislich
darunter, wie z. B. bei Anwendung von Arbeitsverfahren
geringer Exposition, hat der Arbeitgeber die Untersu-
chungen den Beschäftigten anzubieten. Da bei Nichtein-
haltung der Asbestfaserkonzentration von 15.000 F/m3

auch Atemschutz zu tragen ist und bei Verwendung von
Atemschutz ebenfalls Vorsorgeuntersuchungen vorge-
schrieben sind, werden die Asbest- und Atemschutzvor-
sorgeuntersuchungen in der Regel gemeinsam organi-
siert und durchgeführt.

ABBAU VON ASBEST-
ZEMENTPRODUKTEN
(BEISPIEL)
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Um bei den Untersuchungen eine Gleichbehandlung aller
Probanden zu gewährleisten, erfolgen sie nach einheit-
lichen Grundsätzen und zwar bei Asbestexposition nach
dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 1.2 (Mine-
ralischer Staub, Teil 2: Asbesthaltiger Staub) und bei Ver-
wendung von Atemschutz nach G 26 (Atemschutzgeräte).
Bei den Untersuchungen wird vom Arzt eine Unter-
suchungsbescheinigung ausgestellt, aus der hervorgeht,
ob gegen die Beschäftigung gesundheitliche Bedenken
bestehen. Im Falle von Pflichtuntersuchungen ist diese
Bescheinigung dem Arbeitgeber vorzulegen, damit sich
dieser danach richten kann. Eine Verpflichtung zur Vor-
lage der Untersuchungsbescheinigung besteht nicht bei
Angebotsuntersuchungen. Es empfiehlt sich aber, den
Arbeitgeber zu informieren.



Besprühen der Platten
mit staubbindendem
Mittel

12.3 Baudurchführung

12.3.1 Persönliche Schutzausrüstung und hygienische
Anforderungen

Solange nicht nachgewiesen ist, dass bei Abbruch- oder
Instandhaltungsarbeiten die Asbestfaserkonzentration
unterhalb von 15.000 F/m3 liegt, sind neben den üblichen
persönlichen Schutzausrüstungen wie Schutzschuhen
und dergl.
� Halbmasken mit P2-Filter oder partikelfiltrierende Halb-

masken FFP2 sowie
� Ein- oder Mehrwegschutzanzüge
zu tragen.

Zu den hygienischen Mindesteinrichtungen gehören
� Wasch-/Duschmöglichkeiten,
� Einrichtungen zur getrennten Aufbewahrung der

Straßen- und Arbeitskleidung.
Um eine Faserverschleppung in Aufenthaltsräume zu ver-
meiden, sind Schutzanzüge und Atemschutzmasken nach
Möglichkeit im Freien abzulegen.

12.3.2 Maßnahmen beim Abbau von Dach- oder
Fassadenplatten

Bei unbeschichteten Dach- oder Faserplatten besteht
die Gefahr, dass unmittelbar an der Oberfläche haftende
Asbestfasern infolge der Verwitterung nur mehr eine ge-
ringe Bindung aufweisen und schon bei geringer Bean-
spruchung freigesetzt werden. Um dies zu vermeiden,
sind die Platten während der Arbeit feucht zu halten oder
mit staubbindendem Mittel zu besprühen.

Das Annässen der Oberfläche mit drucklosem Sprüh-
strahl ist bei Dächern wegen der Rutschgefahr nicht un-
problematisch und im Übrigen nur bedingt wirksam. Es
ist in jedem Fall wirkungsvoller und auch wirtschaftlicher,
die Platten mit staub- oder faserbindendem Mittel zu be-
sprühen. Geeignet sind die meisten Stein- oder Putzver-
festiger. Die Sprühmittel können mit jeder Gartenspritze
aufgebracht werden, sie müssen schnell einziehen und
abtrocknen und dürfen bei Dächern nicht zur Rutschge-
fahr führen.
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Bei frei zugänglichen Hallen können die
Dachplatten ggf. unter Verwendung einer
Hubarbeitsbühne auch von innen abge-
nommen werden. Das Dach wird ab-
schnittsweise an der Oberfläche mit einem
Sprühstrahl genässt oder mit einem Staub-
bindemittel behandelt. Anschließend wer-
den mit einer Bolzenschere die Befesti-
gungen innen abgezwickt und die Platten
nach innen abgehoben.

Bei beschichteten Asbestzementproduk-
ten ist eine Oberflächenbehandlung mit
Wasser oder Staubbindemittel nicht er-
forderlich, wenn die Beschichtung noch
in gutem Zustand und nicht großflächig
abgewittert ist. Wird mit Wasser genässt,
kann dieses wie Regenwasser abgeleitet
werden. Dachrinnen sind nach dem Arbei-
ten zu spülen.

Die größte Faserfreisetzung erfolgt beim
Zertrümmern der Asbestzementprodukte.
Diese Arbeitsweise ist unzulässig, eben-
falls das Abwerfen oder die Verwendung
von Schuttrutschen. Stattdessen sind die
Befestigungen zu lösen, die Platten Zug
um Zug abzunehmen, von Hand oder mit
Hebezeugen vorsichtig zu transportieren
und in Transportbehälter (Big-Bags) zu ver-
packen. Die Behälter sind zu kennzeichnen.

Unvermeidbare Bruchstücke, Befestigun-
gen, Dichtungsschnüre und sonstige
Kleinteile müssen ebenfalls in staubdich-
ten und gekennzeichneten Behältern ein-
gesammelt werden.

Gewöhnlich sind Asbestzementplatten
mit Schrauben oder Nägeln und in Aus-
nahmefällen mit Nieten befestigt.

Das Herausdrehen der Schrauben ist im Allgemeinen pro-
blemlos möglich. Dies gilt auch für Nägel. Sie können
meist mit einer einfachen und etwas nachgeschärften Ar-
mierzange gezogen werden. Größere Umstände bereiten
lediglich Nieten. Sie müssen aufgebohrt werden, wobei
der Bohrstaub mit Sauggeräten abgesaugt werden muss.
Zum Absaugen des Bohrstaubes dürfen nur behördlich
oder berufsgenossenschaftlich zugelassene Industrie-
staubsauger der Staubklasse „H“ (früher K1) verwendet
werden.

Natürlich schließt ein zerstörungsfreier Ausbau nicht aus,
dass gelegentlich Platten ungewollt zu Bruch gehen oder
vereinzelt aus der Befestigung herausgebrochen werden
müssen. Dies ist kaum vermeidbar, darf aber nicht zur
planmäßigen Zerstörung oder Zertrümmerung führen.

ABBAU VON ASBEST-
ZEMENTPRODUKTEN
(BEISPIEL)
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Abnehmen der Dachplatten (von innen) von einer Hubarbeitsbühne aus

Lösen der Befestigungen mit
einer Amierzange



passiert sein, insbesondere dann, wenn
nicht vorkonfektionierte Produkte ver-
wendet und z. B. die Platten angebohrt
worden sind. Zwar bewirkt bei hinterlüfte-
ten Bauteilen die Luftspülung eine natür-
liche Schadstoffverdünnung, doch ver-
bleibt eine gewisse Unsicherheit. Zur Bin-
dung oder Beseitigung etwa vorhandener
Restfasern muss deshalb die Unterkon-
struktion je nach Untergrund
� mit zugelassenen Industriestaubsaugern

abgesaugt oder
� feucht abgewischt oder
� mit staubbindendem Mittel besprüht
werden.

Der Ausbau der Unterkonstruktion und
der Wärmedämmung ist in der Regel nicht
erforderlich.
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Bei Arbeiten an Außenwandbekleidungen ist zum Auf-
fangen etwa herabfallender Bruchstücke das Gelände an
der Gebäudewand mit einer Plane oder Folie auszulegen.
Außerdem ist es notwendig, dass Fenster oder sonstige
Bauwerksöffnungen im unmittelbaren Arbeitsbereich
geschlossen gehalten werden.

Da Platten nicht aus der Überdeckung gezogen werden
dürfen, um einen Faserabrieb zu vermeiden, sind sie bei
Dächern entgegen der Verlegerichtung vom First zur
Traufe und bei Wänden – falls überdeckt verlegt – von
oben nach unten auszubauen. Dies gilt nicht für das Aus-
wechseln einzelner Platten im Zuge von Instandhaltungs-
arbeiten. Sie dürfen – soweit unvermeidbar – vereinzelt
auch aus Überdeckungen hervorgezogen werden.

12.3.3 Behandlung der Unterkonstruktion

Bei verkleideten Bauteilen ist nicht auszuschließen,
dass die Unterkonstruktion wie Latten, Sparren, Pfetten,
Schalungen geringfügig kontaminiert ist. Dies kann
bereits beim Anbringen der Dach- oder Wandverkleidung

Einsammeln von
Bruchstücken

Absaugen von Staubablagerungen
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ABBAU VON ASBEST-
ZEMENTPRODUKTEN
(BEISPIEL)

12

Vorsichtiges Beladen des
Transportbehälters

In ungünstigen Fällen oder sensiblen Bereichen wie Schu-
len oder Kindergärten können auch Freigabemessungen
erforderlich werden.

12.3.5 Abfallbehandlung

Asbestabfälle gelten als gefährliche Abfälle und unterlie-
gen dem abfallrechtlichen Nachweisverfahren. Der Ent-
sorgungsweg ist rechtzeitig mit der zuständigen Abfall-
behörde zu klären (Einzelheiten dazu s. S. 36).

Weiter ist es notwendig, sich nach den Deponieeinlage-
rungsbedingungen zu erkundigen, da die Annahmebe-
dingungen nicht immer gleich sind. Nur so kann bereits
an der Baustelle der Abfall so verpackt werden, dass er
auch problemlos abgegeben und eingelagert werden
kann. Da der Transport zur Deponie so erfolgen muss,
dass keine Fasern freigesetzt werden, sollte immer die
oberste Lage des verpackten Abfalls, z. B. auch in Big-Bags,
satt mit Staubbindemittel besprüht werden, um eine
Faserfreisetzung zu verhindern. Anstelle eines Staub-
bindemittels kann auch mit Wasser genässt werden, doch
ist die Staubbindung mit Wasser weniger wirksam.

12.3.4 Ausbau von Asbestzement-
produkten in Innenräumen

Beim Ausbau von Asbestzementproduk-
ten in Innenräumen ist besonders behut-
sam vorzugehen. Die Produkte sind unter
Beachtung der aufgezeigten Forderungen
zerstörungsfrei auszubauen. Dabei müs-
sen die Arbeitsräume geschlossen gehal-
ten werden. Raumlufttechnische Anlagen
sind selbstverständlich stillzulegen.

Nach Beendigung der Arbeiten ist eine
gründliche Raumreinigung durchzuführen
und – falls auf eine Freigabemessung
verzichtet werden soll – ein mehrfacher
Raumluftwechsel durchzuführen. Ist eine
weitgehend bruchfreie Demontage nicht
möglich, können in Abhängigkeit vom
Grad der möglicherweise auftretenden
Faserkonzentration weitergehende Maß-
nahmen erforderlich werden, z. B.
� Abschottung des Raumes,
� Absaugung der Raumluft/Luftaustausch,
� Ein-Kammer-Schleuse.
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Die Betriebsanweisungen (S. 62 – 63) können unter:
www.wingis-online.de abgerufen werden.
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2. Beschreibung der Tätigkeit

3. Name des/der Sachkundigen:

4. Anzahl der Beschäftigten mit Asbest:

5. Maßnahmen zur Begrenzung der Asbestexposition

� Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan nach Anlage 1.4 der TRGS 519 ist beigefügt
� Betriebsanweisung ist beigefügt
� Ergänzende Angaben zum Arbeitsplan nach Anlage 1.5 der TRGS 519 sind beigefügt

(können bei Tätigkeiten nach Nr. 14.1 TRGS 519 bei stationären Anlagen erforderlich sein)

6. Verfahren/Ort der Abfallbehandlung

� Mit Beseitigung wird Entsorgungsfachbetrieb beauftragt
� Beseitigung (Deponierung) durch ausführende Firma erfolgt auf folgender für Asbest zugelassener Deponie:

� Andere Art der Abfallbeseitigung:

7. Kopien der Mitteilung abgegeben an

� die Berufsgenossenschaft am
� die betroffenen Beschäftigten/Betriebs- bzw. Personalrat

Unternehmensbezogene Mitteilung
zu Tätigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen
(gemäß Anhang III Nr. 2.4.2 GefStoffV und Nr. 3.2 TRGS 519)

An die
Arbeitsschutzbehörde

Absender (Name, Anschrift, Tel., Fax, E-Mail)

1. Die Mitteilung erfolgt für

� stationäre Arbeitsstätte, Anschrift der Arbeitsstätte

� sonstige Tätigkeiten:

� Tätigkeit mit geringer Exposition,
z.B. BGI 664 Nr.

� Tätigkeit geringen Umfangs, schwach gebunden

� Tätigkeit geringen Umfangs, Asbestzement
� Instandhaltung nach Nr. 16 TRGS 519

(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)

(Ort, Datum) (Verantwortlicher Betriebsleiter)
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Gemäß der unternehmensbezogenen Anzeige vom: (Datum)

an die Arbeitschutzbehörde:

teilen wir Ihnen ergänzend mit, dass wir am: (Datum)

beabsichtigen, Arbeiten geringen Umfangs an asbesthaltigen Materialien durchzuführen.

Die Anschrift der Arbeitsstätte lautet:

Kopie dieser ergänzenden Mitteilung abgegeben an

die Berufsgenossenschaft am

Ergänzende Mitteilung von Ort und Zeit
bei einer unternehmensbezogenen Mitteilung
für Tätigkeiten geringen Umfangs mit asbesthaltigen Gefahrstoffen
(gemäß Nr. 3.2 Abs. 3 TRGS 519)

An die
Arbeitsschutzbehörde

Zu richten an die für den Ort der Tätigkeit zuständigen Arbeitsschutzbehörde

Absender (Name, Anschrift, Tel., Fax, E-Mail)

(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)

(Ort, Datum) (Verantwortlicher Betriebsleiter)
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1. Anschrift der Arbeitsstätte:

2. Art/Bezeichnung und Menge (kg/m3/m2) des asbesthaltigen Produkts:

3. Durchzuführende Tätigkeit

� Abbruch/Entfernen von festgebundenen Asbestprodukten
� Abbruch/Sanierung von schwach gebundenen Asbestprodukten

� Entfernen � Beschichten � Räumliche Trennung
� Instandhaltung (umfangreich)
� Sonstige Tätigkeiten:

4. Name des/der Sachkundigen vor Ort:

5. Anzahl der Beschäftigten mit Asbest:

6. Beginn der Tätigkeit: Dauer: Tage Wochen

7. Maßnahmen zur Begrenzung der Asbestexposition

� Gefährdungsbeurteilung/Arbeitsplan nach Anlage 1.4 der TRGS 519 ist beigefügt
� Betriebsanweisung ist beigefügt
� Ergänzende Angaben (bei umfangreichen AS-Arbeiten an schwach gebundenen Produkten nach Nr. 14.1 TRGS 519)

gemäß Anlage 1.5 der TRGS 519 sind beigefügt

8. Verfahren/Ort der Abfallbehandlung

� Mit Beseitigung wird Entsorgungsfachbetrieb beauftragt
� Beseitigung (Deponierung) erfolgt durch ausführende Firma auf folgender für Asbest zugelassener Deponie:

� Andere Art der Abfallbeseitigung:

9. Kopien der Mitteilung abgegeben an

� die Berufsgenossenschaft am
� die betroffenen Beschäftigten/Betriebs- bzw. Personalrat

Objektbezogene Mitteilung
zu Tätigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen
(gemäß Anhang III Nr. 2.4.2 GefStoffV und 3.2 TRGS 519)

An die
Arbeitsschutzbehörde

Absender (Name, Anschrift, Tel., Fax, E-Mail)

(Ort, Datum) (Verantwortlicher Betriebsleiter)

(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)
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2. Tätigkeit wird ausgeführt

� außerhalb von Gebäuden � innerhalb von Gebäuden

3. Beschreibung der Tätigkeit

Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan
(gemäß § 7 und Anhang III Nr. 2.4.4 GefStoffV)

Absender

Die Anlage kann zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung und des Arbeitsplanes für ASI-Arbeiten an Asbest-
produkten ergänzend zur Mitteilung verwendet werden.
Bei umfangreichen Arbeiten an schwach gebundenen Produkten nach Nr. 14.1 TRGS 519 sind ergänzende Angaben
nach Anlage 1.5 erforderlich.

Zur unternehmensbezogenen Mitteilung vom:

Zur objektbezogenen Mitteilung zum Objekt: vom:

1. Art des asbesthaltigen Materials

� AZ-Dachplatten

� AZ-Fassadenplatten

� sonstige AZ-Produkte:

� Flexplatten
� IT-Dichtungen

� sonstige fest gebundene Produkte:

� Spritzasbest

� Leichtbauplatten

� Dichtungsschnüre

� sonstige schwach gebundene Produkte:

4. Bewertung des Faserfreisetzungspotentials bzw. der Arbeitsmenge

� Instandhaltung nach Nr. 16 TRGS 519

� Bewertung für sonstige Asbestprodukte
nach Nr. 2.13 TRGS 519

� Tätigkeit mit geringer Exposition,
BGI 664 Nr.:

� Tätigkeit geringen Umfangs, schwach gebunden

� Tätigkeit nicht geringen Umfangs, schwach gebunden

� Tätigkeit geringen Umfangs, Asbestzement

� Tätigkeit nicht geringen Umfangs, Asbestzement

(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)
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5. Schutzmaßnahmen

5.1 Technische Schutzmaßnahmen

nach � Nr. 14.1 TRGS 519
� Nr. 14.2 TRGS 519
� Nr. 14.3 TRGS 519
� BGI 664 Nr.
� Nr. 15.2 TRGS 519
� Nr. 15.3 TRGS 519
� Nr. 16.2 TRGS 519
� Nr. 16.3 TRGS 519
� Nr. 16.4 TRGS 519

einschließlich erforderlicher Wirksamkeitskontrollen.

Die Anforderungen werden � erfüllt � teilweise erfüllt

Soweit die Anforderungen nur teilweise erfüllt werden, sind die Abweichungen und die alternativen Maßnahmen
zu beschreiben:

Sicherheitstechnische Arbeitsmittel (z. B. H-Sauger, Sprühgerät, Schleusen und dergl.):

Angaben zu Absturzsicherungen (insbesondere bei Dacharbeiten):

5.2 Organisatorische Schutzmaßnahmen

Vorsorgeuntersuchungen
� Pflichtuntersuchungen wurden durchgeführt (nach Nr. 10.1 TRGS 519)
� Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen wurden angeboten (nach Nr. 10.2 TRGS 519)

(bei Tätigkeiten nach BGI 664 oder Nr. 16 TRGS 519)

Zulassung
� liegt vor, Kopie ist beigefügt � nicht erforderlich
� wurde bei folgender Arbeitsschutzbehörde beantragt

� Betriebsanweisung, Kopie ist beigefügt
Unterweisung der Beschäftigten am:

Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan
(gemäß § 7 und Anhang III Nr. 2.4.4 GefStoffV)

(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)
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Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan
(gemäß § 7 und Anhang III Nr. 2.4.4 GefStoffV)

5.3 Persönliche Schutzmaßnahmen

Atemschutz:
� Halbmaske P2
� Filtrierende Halbmaske FFP2
� Vollmaske P3 mit Gebläseunterstützung
� Sonstiger Atemschutz:

Schutzanzug:
� Einweg, Typ � Mehrweg, Typ

Weitere persönliche Schutzausrüstung:

6. Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen

7. Abfallbehandlung/Abfallbereitstellung an der Arbeitsstätte

8. Freigabe der Arbeitsstätte nach Abschluss der Arbeiten

� nach abschließender Reinigung und visueller Sichtprüfung
� nach abschließender Reinigung, visueller Prüfung und mehrfachem Raumluftwechsel
� nach abschließender Prüfung und Freigabemessung

(Ort, Datum) (Verantwortlicher Betriebsleiter)

(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)
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1. Gebäude/Bauteil/Tätigkeit

Nähere Angaben zur Lage des Asbestproduktes im Gebäude, Zustand des Asbestproduktes,
Ausdehnung/Umfang (evtl. Lageplan beifügen)

2. Vorgesehene sicherheitstechnische Einrichtungen zum Schutz und zur Dekontamination der Beschäftigten
und zum Schutze Dritter im Gefahrenbereich

� Raumlufttechnische Anlage mit Abluftfilterung zur Unterdruckhaltung
� Personal-Dekontaminationsanlage (Anforderungen in Nr. 14.1 bzw. 14.2 TRGS 519)
� Material-Dekontaminationsanlagen (Anforderungen in Nr. 14.1.5 TRGS)
� Hochleistungsvakuumsauggerät
� Unterdrucküberwachungsgerät
� Spritzgerät zum Aufbringen von Faserbindemittel
� Industriestaubsauger K1 bzw. K1/C oder H
� Sonstige Einrichtung:

Hygieneeinrichtung:
� Einrichtung zur Reinigung von Schutz-, Arbeits- und Unterbekleidung
� Sozial- und Sanitärbereich für Pausen, Umkleiden, Waschen und Duschen

Erläuterungen:

3. Koordinator nach Nr. 5.4.4 TRGS 519

� vorhanden, Name des Koordinators:
� nicht erforderlich

4. Sachkundig Verantwortlicher

Name:

Ergänzende Angaben zum Arbeitsplan für
umfangreiche AS-Arbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten
nach Nr. 14.1 TRGS 519

Absender

Erfolgen Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsplan nach Anlage 1.4 dieser TRGS sind bei umfangreichen Arbeiten
an schwach gebundenen Asbestprodukten nach Nr. 14.1 TRGS 519 folgende ergänzende Angaben zum Arbeitsplan
erforderlich:

(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)
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Ergänzende Angaben zum Arbeitsplan für
umfangreiche AS-Arbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten
nach Nr. 14.1 TRGS 519

5. Abfallbehandlung an der Arbeitsstätte

� Verfestigungsanlage (bei Spritzasbest)
� Staubdicht verpackt
� mit Faserbindemittel behandelt und staubdicht verpackt
Sonstige Behandlung:

6. Arbeitsablauf und Arbeitsdurchführung, Beschreibung des Arbeitsablaufes, evtl. Besonderheiten,
Abschottungen, Reinigung und Freigabe/Erfolgskontrolle

7. Weitere Angaben bei Bedarf

(Ort, Datum) (Verantwortlicher Betriebsleiter)

(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)
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Abbau von AZ-Fassadenplatten
Asbest kann beim Menschen erfahrungsgemäß

bösartige Geschwülste verursachen.

Gefahren für Mensch und Umwelt

Asbestzement-Fassadenplatten enthalten ca. 15 – 20 % Weißasbest (Chrysotil). Bei mechanischer Bearbeitung, beim Zerbrechen,
Anbohren, Abreiben und dergl. entsteht asbesthaltiger Staub, der beim Einatmen zu ernsten Gesundheitsschäden wie Asbestose oder
Krebserkrankungen führen kann.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsaufnahme nur nach arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen. Arbeitsbereich durch Verbotszeichen
„Zutritt verboten, Asbestfasern“ kennzeichnen und gegen unbefugtes Betreten absperren.

Bei der Arbeit Schutzanzug und Atemschutzmaske tragen, Schutzanzug/Atemschutz getrennt von Arbeitskleidung und
nicht im Aufenthaltsraum aufbewahren. Maskenpausen einhalten und bei Arbeitsunterbrechungen/Pausen erst Schutz-
anzug und anschließend Atemschutz im Freien ablegen, beim Wiederanlegen umgekehrt verfahren. Einwegschutzanzug
und Einwegmaske nach Schichtende entsorgen (z. B. PE-Sack oder Big-Bag).

Bei Arbeitsunterbrechungen/Pausen Hände immer gründlich reinigen. Bauwerksöffnungen im Arbeitsbereich geschlossen
halten. Zum Auffangen von Bruchstücken entlang der Gebäudeaußenwand Folie auslegen. Platten abschnittsweise mit
Staubbindemittel besprühen und anschließend möglichst bruchfrei demontieren. Demontierte Platten, Bruchstücke und
sonstige kontaminierte Abfälle umgehend in Big-Bags einlagern.

Arbeitsplatz sauber halten, bei Pausen Fensterbretter absaugen oder feucht abwischen! Keine Schuttrutschen verwenden.
Transport nur von Hand oder mit Hebewerkzeugen.

Nach Abschluss der Arbeiten Oberflächen und Gerüstbeläge mit Industriestaubsauger der Staubklasse „H“ absaugen,
Fensterbretter und Fensterrahmen außen besonders sorgfältig reinigen. Wischwasser kann in die Kanalisation geschüttet werden.
Vor Aufhebung der Kennzeichnung und Absperrung Arbeitsstätte noch mal visuell auf Asbestrückstände prüfen.

Augenschutz: Bei Überkopfarbeiten Schutzbrille tragen

Handschutz: Handschutz wird empfohlen! Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert.

Atemschutz: Halbmaske mit Partikelfilter P2 (weiß) oder partikelfiltrierende Halbmaske FFP2.

Körperschutz: Einwegschutzanzug mit CE-Kennzeichnung der Kategorie III Typ 4 –5.

Verhalten im Gefahrenfall

Bei ungewöhnlich hohem Bruchanteil Arbeit unterbrechen, weiteres Vorgehen mit Aufsichtführenden absprechen.
Bei sonstigen unplanmäßigen Ereignissen immer Aufsichtführenden verständigen und Unbefugte fern halten.

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.
Ersthelfer/Sanitäter auf Asbestgefährdung hinweisen. Unbefugte fernhalten.

Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. Gegebenenfalls Augenarzt aufsuchen!

Nach Hautkontakt: Neben der üblichen Hautreinigung mit Wasser und Seife sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Ersthelfer:

Zuständiger Arzt:

Unfalltelefon:

Sachgerechte Entsorgung

Asbestzementabfälle weder werfen noch schütten, zerkleinern oder schreddern.
Nicht in Mülltonne oder zum Bauschutt geben.

Demontierte Platten, abgelegte Schutzkleidung, kontaminierte Kleinteile, Befestigungen und sonstige Asbestabfälle
wie Wischtücher in Big-Bags einlagern, vor dem Schließen der Big-Bags obere Lage satt mit Staubbindemittel besprühen.

Abfallsack mit Aufkleber kennzeichnen:„Achtung, enthält Asbest!“.

Staub aus Staubsaugern nicht umfüllen, sondern gemäß Bedienungsanleitung des Gerätes staubfrei entsorgen.

Transport und Beseitigung des Abfalls erfolgen durch zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb.
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Entfernen von asbesthaltigen Brandschutzplatten
Asbest kann beim Menschen erfahrungsgemäß

bösartige Geschwülste verursachen.

Gefahren für Mensch und Umwelt
Brandschutzplatten gehören zu den schwach gebundenen Asbestprodukten. Aufgrund der geringen Bindung des Asbests können
von diesen Produkten bereits bei geringer mechanischer Beanspruchung wie z.B. durch Stoß, Reibung und insbesondere beim Brechen
hohe Asbestkonzentrationen in die Raumluft abgegeben werden.
Das Einatmen von Asbestfasern kann zu ernsten Gesundheitsschäden wie Asbestose oder Krebserkrankungen führen. Beim Entfernen
der Brandschutzplatten muss deshalb sorgfältig darauf geachtet werden, möglichst wenig Staub freizusetzen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
Arbeits-/Sanierungsbereiche von anderen Arbeitsbereichen abschotten. Kennzeichnung durch Hinweisschild:
„Zutritt verboten, Asbestfasern!“ Arbeiten im Sanierungsbereich (Schwarzbereich) dürfen nur nach arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchungen aufgenommen werden.
Der Sanierungsbereich darf nur bei ausreichendem Unterdruck und nur über die Personenschleuse mit Schutzanzug und
Atemschutz betreten werden. Maskenpausen einhalten. Im Schwarzbereich nicht allein arbeiten.
Platten anfeuchten und möglichst zerstörungsfrei ausbauen; Arbeitsplatz sauber halten und regel-mäßig mit Industrie-
staubsauger der Staubklasse „H“ oder durch feuchtes Wischen reinigen. Ausgebaute Platten im Schwarzbereich staub-
dicht in Foliensäcke verpacken. Dies gilt auch für Bruchstücke und kontaminierte Materialien. Verpackten Asbestabfall nur
über Materialschleuse (2-Kammernschleuse) herausgeben. Vor Übergabe des verpackten Abfalls in Kammer 1 Verpackung
absaugen und mit Staubbindemittel besprühen. Von Außen aus Kammer 2 übernommenen Asbestabfall im gekenn-
zeichneten Transportcontainer einlagern.
Beim Verlassen des Schwarzbereiches Schutzkleidung vor dem Ablegen gründlich absaugen, im Vorraum lagern, danach duschen.
Nach Schichtende ist die Einweg-Schutzkleidung im Abfallbehälter zu sammeln. Atemschutzgerät erst nach dem Duschen ablegen,
gründlich nachreinigen und im Weißbereich aufbewahren.
Nach Abschluss der Arbeiten und vor Aufhebung der Abschottung entsorgten Bereich noch mal visuell auf Asbestrückstände prüfen
und sorgfältig nachreinigen; raue Oberflächen absaugen, glatte Oberflächen wie Fensterbretter feucht nachwischen.
Asbesthaltiges Wasser aus dem Schwarzbereich nicht ungefiltert in die Kanalisation einleiten.
Augenschutz: Bei Überkopfarbeiten Schutzbrille tragen.
Handschutz: Handschutz wird empfohlen! Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert.
Atemschutz: Vollmaske mit Partikelfilter P3 (weiß) oder gebläseunterstütze Maske TM3P.
Körperschutz: Einweg-Schutzanzug mit CE-Kennzeichnung der Kategorie III Typ 4–6.

Verhalten im Gefahrenfall
Bei Ausfall der Atemluftzufuhr, bei erschwerter Atmung oder bei Abfall des Unterdruckes Schwarzbereich sofort verlassen.
Beschädigte Abschottungen umgehend provisorisch schließen und dem Aufsichtführenden melden.
Bei sonstigen unplanmäßigen Ereignissen immer Aufsichtführenden verständigen.
Zuständiger Arzt:
Unfalltelefon:

Erste Hilfe
Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.
Ersthelfer/Sanitäter auf Asbestgefährdung hinweisen. Unbefugte fernhalten.
Verletzte Personen, die den Schwarzbereich nicht über die Personenschleuse verlassen können, sind über die Materialschleuse
heraus zu transportieren.
Soweit von außen kommende Helfer den Schwarzbereich betreten müssen, sind sie mit Schutzanzug und FFP3- Maske auszustatten.
Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. Gegebenenfalls Augenarzt aufsuchen!
Nach Hautkontakt: Neben der üblichen Hautreinigung mit Wasser und Seife sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Ersthelfer:

Sachgerechte Entsorgung
Ausgeschleusten Asbestabfall, in PE-Säcken gesammelte Schutzkleidung und Kleinabfälle im Container einlagern.
Abfälle nicht umfüllen. Container mit Asbestaufkleber kennzeichnen.
Staub aus Staubsaugern gemäß der Bedienungsanleitung staubfrei entsorgen.
Transport und Beseitigung des Abfalls erfolgen durch zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb.
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Unterweisung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Die nachfolgend aufgeführten Mitarbeiter sind anhand der Betriebsanweisung(en) über

� die auftretenden Gefahren für Mensch und Umwelt,

� die erforderlichen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln und

� die arbeitsmedizinische Vorsorge, einschließlich der verstärkenden Wirkung des Rauchens
bei Tätigkeiten mit Asbest

unterwiesen worden.

Ort, Datum:

Thema der Unterweisung:

Unterweisung durchgeführt von:

Teilnehmer
Über die Gefahren, Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln sowie über die arbeitsmedizinische Vorsorge bei
Tätigkeiten mit Asbest bin ich ausführlich unterrichtet worden:

Nr. Name, Vorname Unterschrift

Die Unterweisung muss mindestens einmal jährlich erfolgen.
Der Nachweis ist bis zur nächsten Unterweisung aufzubewahren.
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Beispiel für ein Verfahren geringer Exposition
Ausbau Vinyl-Asbestplatten nach DIN 16950 Ausgabe 4/77 (auch Flexplatten genannt) BT 11

Stand 11/2007

Anwendungsbereich
Ausbau von Vinyl-Asbestbodenplatten (so genannte
Flexplatten) auf Bitumenkleber mittels Handspachtel.

Organisatorische Maßnahmen
� Benennung eines sachkundigen Verantwortlichen nach

TRGS 519 Nr. 5.4.1,
� einmalige unternehmensbezogene Mitteilung spätestens

7 Tage vor Aufnahme der Arbeiten gemäß Anhang III
Nr. 2.4.2 GefStoffV/TRGS 519 Nr. 3.2 an zuständige
Behörde und Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,

� Prüfung durch den sachkundigen Verantwortlichen,
dass Bitumenkleber vorliegt,

� Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung, einer Betriebs-
anweisung, eines Arbeitsplans sowie Unterweisung der
bei Tätigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen be-
schäftigten Arbeitnehmer nach §§ 7 und 14 GefStoffV/
TRGS 519 Nr. 5,

� Arbeitsausführung unter Beachtung der Betriebsan-
weisung durch fachkundige und in das Arbeitsverfahren
eingewiesene Personen.

Arbeitsvorbereitung
� Arbeitsbereich abgrenzen und kennzeichnen.

Bereitzustellen sind:
Geräte:
� Arbeitsmittel, Werkzeuge

(z.B. Handspachtel, Schere, Messer),
� Sprühgerät

(Gartenspritze mit entspanntem Wasser, Tenside),
� geeigneter, bauartgeprüfter Staubsauger

(Staubklasse H einschließlich der „Zusatzanforderungen
für Asbestsauger“; siehe TRGS 519 Nr. 7.2 Abs. 6).

Material:
� Arbeitsplatzabsperrung/Schilder mit Zutrittsverbots-

kennzeichnung,
� geeigneter, sicher verschließbarer und gem. TRGS 519

Nr. 9.3 (2) gekennzeichneter Behälter (z. B. ausreichend
fester Kunststoffsack) zur staubdichten Verpackung der
asbesthaltigen Abfälle einschließlich kontaminierter
Verbrauchsmaterialien ,

� Klebeband,
� Abdeckfolien,
� Reinigungstücher/-mittel,
� Haftdispersion zur Restfaserbindung ,
� Atemschutzmaske (mindestens Schutzstufe P2).

Arbeitsausführung
� Entfernen aller beweglichen Einrichtungen, wie Möbel,

Teppiche, Gardinen, Wandbilder und dergleichen,
� unbewegliche Einrichtungsgegenstände, z. B. Heiz-

körper, Einbaumöbel, mit Folie abdecken bzw. abkleben,
� Türen/Fenster schließen,
� Boden abschnittsweise befeuchten, Platten mit Hand-

spachtel möglichst bruchfrei abheben und während
des Abhebens mit entspanntem Wasser untersprühen
(nebeln),

� keine Stripper, keine Bodenlegerschaber verwenden,
� ausgebaute Platten in geeignete Behälter verpacken

und staubdicht verschließen (max. Verpackungs-
gewichte bei Handtransport 25 kg) ,

� anhaftende Belagsreste mit dem Handspachtel ab-
stoßen, lose Reste aufsaugen,

� Werkzeug mit feuchtem Lappen reinigen, Lappen in den
Abfallsack geben, anschließend Werkzeug nochmals im
Freien mit Wasser reinigen,

� Abfallsack mit Klebeband staubdicht verschließen,
verpackten Abfall in Transportbehälter (z. B. Container,
Big-Bags) einlagern,

� Boden nach oberflächlicher Abtrocknung mit Staub-
sauger*) absaugen; sonstige Oberflächen ebenfalls ab-
saugen oder feucht wischen,

� Boden anschließend mit Haftdispersion zur Restfaser-
bindung einstreichen.

Abfallbeseitigung
Asbesthaltige oder asbestkontaminierte Abfälle sind als
gefährlicher Abfall eingestuft und gemäß den länderspe-
zifischen Regelungen und unter Beachtung der TRGS 519
Nr. 13 zu entsorgen.

Verhalten bei Störungen
Muss beim Arbeitsablauf von diesem geprüften Verfah-
ren abgewichen werden, ist die Arbeit zu unterbrechen
und der sachkundige Verantwortliche zwecks Abstim-
mung der weiteren Vorgehensweise zu verständigen.

*) In explosionsgefährdeten Bereichen muss auf den Ein-
satz eines H (früher K1)-Saugers verzichtet werden.
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Bewertung der Sanierungsdringlichkeit
bei schwach gebundenen Asbestprodukten

Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung

Formblatt

I Art der Asbestverwendung
1 Spritzasbest � 20
2 Asbesthaltiger Putz � 10
3 Leichte asbesthaltige Platten � 5, 10 o. 15
4 Sonstige asbesthaltige Platten � 5,10,15o.20

II Asbestart
5 Amphibol-Asbeste � 2
6 Sonstige Asbeste � 0

III Struktur der Oberfläche des Asbestprodukts
7 Aufgelockerte Faserstruktur � 10
8 Feste Faserstruktur ohne oder mit nicht ausreichend dichter Oberflächenbeschichtung � 4
9 Beschichtete, dichte Oberfläche � 0

IV Oberflächenzustand des Asbestprodukts
10 Starke Beschädigungen � 6
11 Leichte Beschädigungen � 3
12 Keine Beschädigungen � 0

V Beeinträchtigung des Asbestprodukts von außen
13 Produkt ist durch direkte Zugänglichkeit (Fußboden bis Greifhöhe) Beschädigungen ausgesetzt � 10
14 Am Produkt werden gelegentlich Arbeiten durchgeführt � 10
15 Produkt ist mechanischen Einwirkungen ausgesetzt � 10
16 Produkt ist Erschütterungen ausgesetzt � 10
17 Produkt ist starken klimatischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt � 10
18 Produkt liegt im Bereich stärkerer Luftbewegungen � 10
19 Im Raum mit dem asbesthaltigen Produkt sind starke Luftbewegungen vorhanden � 7
20 Am Produkt kann bei unsachgemäßem Betrieb Abrieb auftreten � 3
21 Das Produkt ist von außen nicht beeinträchtigt � 0

VI Raumnutzung
22 Regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Sportlern benutzter Raum � 25
23 Dauernd oder häufig von sonstigen Personen benutzter Raum � 20
24 Zeitweise benutzter Raum � 15
25 Nur selten benutzter Raum � 8

VII Lage des Produkts
26 Unmittelbar im Raum � 25
27 Im Lüftungssystem (Auskleidung oder Ummantelung undichter Kanäle) für den Raum � 25
28 Hinter einer abgehängten undichten Decke oder Bekleidung � 25
29 Hinter einer abgehängten dichten Decke oder Bekleidung, hinter staubdichter Unterfangung

oder Beschichtung, außerhalb dichter Lüftungskanäle � 0

30 Summe der Bewertungspunkte

31 Sanierung unverzüglich erforderlich Dringlichkeitsstufe I) � ≥ 80
32 Neubewertung mittelfristig erforderlich Dringlichkeitsstufe II) � 70 – 79
33 Neubewertung langfristig erforderlich Dringlichkeitsstufe III) � < 70

Gebäude:

Raum:

Produkt:G
ru

pp
e

Ze
ile

Bewer-
tungs-

zahl

Bewer-
tung*)

*) Zutreffendes bitte ankreuzen. Wurden innerhalb einer Gruppe mehrere Bewertungen angekreuzt, darf bei der Summenbildung (Zeile 30)
nur eine – die höchste – Bewertungszahl berücksichtigt werden.

Asbestprodukte – Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung
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Chronologie der Vorschriftenentwicklung,
der Verwendungsverbote und Grenzwerte

1971 beschlossen die Berufsgenossen-
schaften, die bis dahin nur für die Steinge-
winnung und Steinbearbeitung geltende
UVV „Schutz gegen gesundheitsgefähr-
lichen Staub bei Steingewinnung, -bear-
beitung und -verarbeitung“ (VBG 119) auf
alle gesundheitsgefährlichen minerali-
schen Stäube auszudehnen.

1.4.1973 Inkrafttreten der UVV „Schutz
gegen gesundheitsgefährlichen minerali-
schen Staub“ (VBG 119), im Wesentlichen
Ausdehnung der Regelungen für Quarz-
feinstaub auf Asbest, erster Grenzwert als
TRK-Wert für Asbest (TRK-Wert für Chry-
sotilfeinstaub 0,15 mg/m3, asbesthaltiger
Feinstaub 4 mg/m3).

1979 „Erster Nachtrag“ zur VBG 119 mit
dem Verbot, asbesthaltige Massen aufzu-
sprühen oder aufzuspritzen (Verbot von
Spritzasbest ab 1. Okt. 1979) .

1.4.1982 „Zweiter Nachtrag“ zur VBG
119, Verwendungsverbot des Winkel-
schleifers zur Asbestbearbeitung, weitere
Einschränkung der Asbestverwendung.
Nach einer Übergangsfrist dürfen ab 1.4.
1984 asbesthaltige Leichtbauplatten
(Rohdichte kleiner 1 g/cm3), asbesthaltige
Isoliermaterialien oder Dämmstoffe sowie
asbesthaltige Anstrichstoffe, Klebstoffe,
Kitte, Mörtel- und Spachtelmassen, Boden
und Straßenbeläge nicht mehr verwendet
werden. Von den Verboten, die für einige
Berufsgenossenschaften bereits ab 1.4.1982
galten, konnte unter bestimmten Voraus-
setzungen und mit Zustimmung der Be-
rufsgenossenschaft abgewichen werden.

1. Okt. 1986 Ablösung der berufsge-
nossenschaftlichen Regelungen durch die
neue Gefahrstoffverordnung, mit der die
bis dahin geltende Arbeitsstoffverordnung
ersetzt worden ist. Umsetzung von 4 EG-
Richtlinien in nationales Recht, weitere
Konkretisierung der Umgangsbestimmun-
gen, Kennzeichnungspflicht für asbesthal-

tige Zubereitungen und Erzeugnisse, Fort-
schreibung der Asbestverbote und Ver-
wendungsbeschränkungen (u. a. Hitze-
schutzkleidung mit Ausnahme von Schutz-
kleidung über 1.000 °C, Anstrichstoffe,
krokydolithaltige Erzeugnisse und Zuberei-
tungen mit Ausnahme von Asbestzement-
rohren, säure- und temperaturbeständige
Dichtungen sowie Stopfbuchspackungen).

1. Jan. 1988 Erste Änderungsverord-
nung zur Gefahrstoffverordnung, Ver-
schärfung der Umgangsbestimmungen:
U. a. ist auch ohne Überschreitung der
Auslöseschwelle die Herstellung und Ver-
wendung von asbesthaltigen Gefahrstof-
fen der Behörde anzuzeigen, die Arbeits-
plätze sind messtechnisch zu überwachen.

1. April 1988 Neufassung der VBG
119, UVV „Schutz gegen gesundheitsge-
fährlichen Staub“ wurde abgelöst durch
UVV „Gesundheitsgefährlicher minerali-
scher Staub“, Erweiterung der Verbote
und Beschränkungen im Einklang mit der
Gefahrstoffverordnung.

1. Mai 1990 Zweite Änderungsverord-
nung zur Gefahrstoffverordnung, Umstu-
fung von Asbest aus der Gruppe II ( stark
gefährdend) in die höchste Gefährdungs-
gruppe I (sehr stark gefährdend) mit der
Folge, dass Arbeitnehmer beim Herstellen
und Verwenden von Asbest dem krebser-
zeugenden Asbeststaub nicht mehr aus-
gesetzt sein dürfen. Die Verwendung
asbesthaltiger Gefahrstoffe ist verboten,
wenn deren Verwendung nicht erforder-
lich ist oder geeignete Ersatzstoffe verfüg-
bar sind.
Ausgenommen sind Abbruch-, Sanierungs-
oder Instandhaltungsarbeiten. Herstel-
lungsverbot für großformatige Platten
und Wellplatten aus Asbestzement für
den Hochbau ab 1.1.1991, Verwendungs-
verbot ab 1.1.1992. Die Umstellung von
kleinformatigen asbesthaltigen Dach-
und Wandplatten sowie von Lüftungs-
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Chronologie der Vorschriftenentwicklung,
der Verwendungsverbote und Grenzwerte

rohren und Pflanzgefäßen auf asbestfreie
Produkte erfolgte bereits 1985 im Zuge
des Innovationsprogramms der Asbestze-
mentindustrie mit der Bundesregierung.

15. Juni 1991 Dritte Änderungsver-
ordnung zur Gefahrstoffverordnung. Mit
der Änderungsverordnung erfolgte insbe-
sondere eine Konkretisierung der Anforde-
rungen an sachkundige Personen.

1. Nov. 1993 Vierte Änderungsverord-
nug. Mit der Umsetzung von 20 EG-Richt-
linien in nationales Recht wurde auch die
Asbestverbotsverordnung in die Gefahr-
stoffverordnung integriert und in Verbin-
dung mit der Chemikalienverbotsverord-
nung wurden die Verwendungsverbote
fortgeschrieben. So gilt seit 1.1.1994 u. a.
ein Herstellungsverbot für asbesthaltige
Kanal- und Druckrohre, für Brunnen-
schächte und für Hitzeschutzkleidung
(Verwendungsverbot ab 1.1.1995).
Eine weitere und wesentliche Änderung
erfolgte mit der Differenzierung bei krebs-
erzeugenden Stoffen in zwei Gruppen,
wobei die in § 15a GefStoffV genannten
besonders gefährlichen Stoffe, zu denen
auch Asbest gehört, mit einem Exposi-
tionsverbot belegt worden sind.

Seit 1995 besteht in Deutschland ein ge-
nerelles Herstellungs- und Verwendungs-
verbot für Asbest und asbesthaltige Ma-
terialien. Vom Verbot ausgenommen sind
lediglich Abbruch-, Sanierungs- und In-
standhaltungsarbeiten. Seit 1.1.2005 gilt
das Verbot europaweit.

1.1.2005 Ablösung der alten Gefahr-
stoffverordnung durch eine Neufassung.

Die Neufassung war notwendig, da zahl-
reiche EU-Richtlinien und ILO-Überein-
kommen in nationales Recht umgesetzt
werden mussten. Zentraler Baustein der
neuen VO ist die Gefährdungsbeurteilung.
In Abhängigkeit vom Ergebnis der Beurtei-
lung sind die Schutzmaßnahmen anhand
von Schutzstufen festzulegen.
Sieht man von einigen wenigen Konkreti-
sierungen und dem neuen Konzept zu ar-
beitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchun-
gen ab, erfolgten mit der VO hinsichtlich
der Regelungen zu Asbest keine substan-
ziellen Änderungen. So entsprechen die
Herstellungs- und Verwendungsverbote
des Anhangs IV dem bisherigen Anhang
IV der VO in aktualisierter Form, während
Anhang III Nr. 2.3 in knapper Form die bis-
herigen Schutzmaßnahmen enthält.



Entwicklung der Technischen
Regeln für Gefahrstoffe

Zur Konkretisierung der Regelungen der Gefahrstoffver-
ordnung wurde erstmals im August 1988 eine Technische
Regel (TRGS 517,„Asbest“) mit besonderen Schutzmaß-
nahmen für den Umgang mit Asbest und asbesthaltigen
Gefahrstoffen erarbeitet. Die TRGS regelte sowohl das
Herstellen und Verwenden als auch den Abbruch von As-
best und löste die „Sicherheitsregeln für das Entfernen
von Asbest“ ab, die bereits 1982 von den Berufsgenossen-
schaften herausgegeben worden sind.

Mit der Zweiten Verordnung zur Änderung der Gefahr-
stoffverordnung musste die Technische Regel überarbei-
tet und dem Stand der Technik angepasst werden. Da,
wenn auch nur in begrenztem Umfang und für einen be-
fristeten Zeitraum, Asbestprodukte weiter verwendet
werden durften und hinsichtlich der Schutzmaßnahmen
wesentliche Unterschiede zwischen dem Herstellen und
Verwenden einerseits und den Abbruch-, Sanierungs-
oder Instandhaltungsarbeiten andererseits bestanden,
entschloss man sich, die beiden Gebiete getrennt zu re-
geln. Die Schutzmaßnahmen für Abbruch-, Sanierungs-
oder Instandhaltungsarbeiten wurden herausgelöst und
unter Berücksichtigung der überarbeiteten Gefahrstoff-
verordnung in der TRGS 519,„Asbest – Abbruch-, Sanie-
rungs- oder Instandhaltungsarbeiten“ (Ausgabe Septem-
ber 1990) zusammengefasst, während für das „Herstellen
und Verwenden“ die TRGS 517 bestehen blieb.

Mit der Dritten Änderungsverordnung zur GefStoffV vom
Juni 1991 war es erneut notwendig, die beiden Techni-
schen Regeln zu überarbeiten. So folgte eine Neuausgabe
der TRGS 519 im September 1991, während für das „Her-
stellen und Verwenden“ die Umgangsbestimmungen der
TRGS 517 in der Fassung vom Februar 1992 aktualisiert
worden sind. Mit der Neufassung der TRGS 519 wurde für
ASI-Arbeiten auch der TRK-Wert aufgehoben, da man im
Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) der Auffassung war,
dass bei ASI-Arbeiten regelmäßig mit Spitzenbelastungen
zu rechnen ist und deshalb kein Grenzwert angegeben
werden kann. Für den Umgang mit Asbest im Sinne der
TRGS 517 galt weiterhin für Chrysotil der Grenzwert von
250.000 F/m3.

Mit der Übernahme der Asbest-Verbotsverordnung in die
GefStoffV (November 1993) war es nur logisch und kon-

sequent, im April 1995 die TRGS 517 und den für den Gel-
tungsbereich dieser TRGS noch bestehenden Grenzwert
für Chrysotil aufzuheben. Seit dieser Zeit besteht für den
Umgang mit Asbest kein Grenzwert mehr.

Die TRGS 519 „Asbest – Abbruch-, Sanierungs- oder In-
standhaltungsarbeiten“ wurde erneut überarbeitet und
mit der Ausgabe 3/95 den aktuellen Bestimmungen an-
gepasst. Mit geringfügigen Präzisierungen bei den Be-
griffsbestimmungen, zum fachkundigen Personal sowie
zu den persönlichen Schutzausrüstungen und den Perso-
nenschleusen folgte eine weitere novellierte Fassung im
September 2001.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Gefahrstoffverordnung
zum 1.1.2005 war es erneut notwendig, die Technische
Regel zu überarbeiten, was zu einer Neuausgabe im Janu-
ar 2007 führte und die einschließlich der redaktionellen
Berichtigungen im März 2007 im Rahmen dieser Broschü-
re behandelt worden sind.

Arbeitsschutzvorschriften
in der DDR

Auch in der früheren DDR gab es bereits frühzeitig Ar-
beitsschutzvorschriften beim Umgang mit Asbest. Sie
waren in arbeitshygienischen Standards festgelegt.
Bereits ab 1958 galten Grenzwerte, die auf Ergebnissen
konimetrischer Messverfahren basierten. Ab 1976 erfolg-
te die Bewertung aufgrund gravimetrischer Feinstaub-
konzentrationsmessungen, wobei in Abhängigkeit vom
Asbestgehalt des Materials verschiedene Feinstaubgrenz-
werte zur Arbeitsplatzbewertung herangezogen worden
sind. Daneben wurden auch die konimetrischen Messun-
gen beibehalten.

Auch die medizinische Betreuung der Arbeitnehmer
durch Vorsorgeuntersuchungen war geregelt. Sie erfolgte
bis 1976 nach qualitativen Merkmalen, wenn „infolge der
Produktionstechnik die Möglichkeit einer Gesundheitsge-
fährdung bestand“. Nach 1976 dienten arbeitshygie-
nische Kennzahlen als Kriterien für „Arbeitsmedizinische
Tauglichkeits- und Überwachungsuntersuchungen“
(ATÜ). Lagen Staubmesswerte vor, wurden auch diese zur
Beurteilung notwendiger Vorsorgeuntersuchungen her-
angezogen.
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Chronologie der Vorschriftenentwicklung,
der Verwendungsverbote und Grenzwerte

Für Bereiche mit hoher Asbestbelastung gab es auch
frühzeitig Asbestverbote, so für Spritzasbest im Jahre
1969. Weitere folgten in den 80er Jahren. Öffnungsklau-
seln ermöglichten jedoch Ausnahmeregelungen, die nicht
ungenutzt blieben und eine kontinuierliche und konse-
quente Substitution erschwerten. Hinzu kam eine restrik-
tive Informationspolitik, die die Verbreitung von Informa-
tionen über die Gesundheitsgefahren von Asbest nur
sehr bedingt ermöglichte.

Seit dem 3. Oktober 1990 gelten die Asbestbestimmungen
für das gesamte Bundesgebiet.

Weitere berufsgenossenschaftliche
Initiativen

Parallel zu den ersten Regelungen zum Umgang mit As-
best haben sich die Berufsgenossenschaften Anfang der
siebziger Jahre mit der Frage der Ersatzstoffe befasst und
in Merkblättern und Sicherheitsregeln konkrete Anforde-
rungen an Maschinen und Geräte zur Bearbeitung von
Asbestzement festgelegt (Sicherheitsregeln für staub-
emittierende handgeführte Maschinen und Geräte zur
Bearbeitung von Asbestzementerzeugnissen, ZH 1/616).
Um dem Gesundheitsrisiko vorzubeugen, wurden arbeits-
medizinische Grundsätze für Vorsorgeuntersuchungen
formuliert und 1972 die Zentrale Erfassungsstelle asbest-
gefährdeter Arbeitnehmer (ZAs) eingerichtet, heute Zen-
trale Gesundheitsvorsorge (GVS). Aufgabe der GVS ist es
u. a., alle asbeststaubgefährdeten Personen zentral zu er-
fassen, um eine einheitliche umfangreiche arbeitsmedizi-
nische Betreuung zu gewährleisten. Eine weitere wesent-
liche Aufgabe besteht in der Zusammenführung und Aus-
wertung von Messdaten mit medizinischen Befunddaten
für epidemiologische Forschungen. Bei der GVS sind mitt-
lerweile mehr als 200.000 Personen erfasst (s. S. 23).

Schon mit den ersten Verwendungsbeschränkungen von
Asbest wurde erkannt, dass die Asbeststaubgefährdung
zunehmend nicht mehr in der Verwendung, sondern
beim Abbrechen und Beseitigen von Asbest und asbest-
haltigen Materialien liegen wird. Zum Schutze der damit
beschäftigten Personen wurden deshalb 1982 die „Sicher-
heitsregeln für das Entfernen von Asbest“ erarbeitet. Mit
der ersten Technischen Regel zu Asbest im September
1988 wurden die Sicherheitsregeln aufgehoben und die
Inhalte in die TRGS überführt.

Grenzwertentwicklung

Die Grenzwerte waren als TRK-Werte festgelegt. Sie gal-
ten zunächst als Jahresmittelwerte und ab 1985 als
Schichtmittelwerte.

Die ersten Massenkonzentrationswerte wurden 1973 für
Chrysotil festgelegt. Für Chrysotilfeinstaub betrug die
technische Richtkonzentration 0,15 mg/m3, für chrysotil-
haltigen Feinstaub (Asbestgehalt kleiner 3,75 Gew.-%)
4 mg/m3.

1976, Absenkung des TRK-Wertes für Chysotilfeinstaub
auf 0,1 mg/m3, zusätzlich Festlegung eines Faserwertes
für Chrysotil von 2 F/cm3, weiter wurde festgelegt, dass
die Werte auch auf Amosit anzuwenden sind.

1979, weitere Absenkung und Halbierung der TRK-Werte.
Für Asbestfeinstaub wurde eine Massenkonzentration von
0,05 mg/m3, für asbesthaltigen Feinstaub von 2 mg/m3

festgelegt. Die Faserkonzentration wurde auf 1 F/cm3 ab-
gesenkt. Die Grenzwerte waren erstmals auch auf Kroky-
dolith anzuwenden und galten nur für Neuanlagen. Für
bestehende Anlagen wurde eine Übergangsfrist von 3
Jahren eingeräumt.

1985 erfolgte für Krokydolith eine Halbierung der bisheri-
gen Werte. Für Krokydolithfeinstaub galt ein Wert von
0,025 mg/m3, für asbesthaltigen Krokydolithfeinstaub
eine Massenkonzentration von 2 mg/m3, die Faserkonzen-
tration betrug 0,5 F/cm3.

Da Amosit und Krokydolith in der Praxis bedeutungslos
wurden, konnten für die beiden Asbestarten 1990 die
Grenzwerte aufgehoben werden. Gleichzeitig erfolgte
eine weitere Absenkung des Faserwertes für Chrysotil auf
0,25 F/cm3 und die Aussetzung der Massenkonzentra-
tionswerte.

Im April 1995 wurde auch der für Chrysotil noch beste-
hende Grenzwert aufgehoben. Seither gibt es keine
Grenzwerte mehr für Asbest. Zur Orientierung bei der
Festlegung spezifischer Schutzmaßnahmen gilt für alle
Asbestarten ein Wert von 15.000 F/m3.



Adressen

oder vor Ort

Leitung
Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
Telefon: 030 85781-0
Telefax: 030 85781-590

Bezirksprävention
Berlin

Helmstedter Straße 2
10717 Berlin
Telefon: 030 85781-391
Telefax: 030 85781-300

Region Berlin
Helmstedter Straße 2
10717 Berlin
Telefon: 030 85781-338
Telefax: 030 85781-333

Region Hamburg
Merkurring 104
22143 Hamburg
Telefon: 040 271469-99
Telefax: 040 271469-39

Region Hannover
Hildesheimer Str. 309
30519 Hannover
Telefon: 0511 987-2500
Telefax: 0511 987-2545

Bezirksprävention
Wuppertal

Hofkamp 84
42103 Wuppertal
Telefon: 0202 398-5339
Telefax: 0202 398-5342

Region Dortmund
Kronprinzenstraße 89
44135 Dortmund
Telefon: 0231 5431-1015
Telefax: 0231 5431-1000

Region Frankfurt
Hungener Straße 6
60389 Frankfurt
Telefon: 069 4705-222
Telefax: 069 4705-299

Region Wuppertal
Hofkamp 84
42103 Wuppertal
Telefon: 0202 398-5322
Telefax: 0202 398-5310

Bezirksprävention
München

Landsberger Straße 309
80687 München
Telefon: 089 8897-724
Telefax: 089 8897-829

Region Dresden
Pirnaer Landstraße 40
01237 Dresden
Telefon: 0351 2572-204
Telefax: 0351 2572-333

Region München
Landsberger Straße 309
80687 München
Telefon: 089 8897-724
Telefax: 089 8897-819

Region Stuttgart
Friedrich-Gerstlacher-Str. 15
71032 Böblingen
Telefon: 07031 625-211
Telefax: 07031 625-388
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Hier erhalten Sie weitere Informationen

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin
Prävention

Service-Hotline: 01803 987001
(9 ct/min aus dem Festnetz, Mobilfunk maximal 42 ct/min)

Internet: www.bgbau.de
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